
RÜCKBLICK AUF DAS SPANNENDE STREITGESPRÄCH ANLÄSSLICH DES ZWEITEN PUURE-HÖCK

Streitgespräch am Puure-Höck: Zwei Personen, zwei Ansichten
Ferdi Hodel begrüsste alle Gäste 
herzlich zum Streitgespräch. Der 
Puure-Höck auf dem Mattenhof 
bot den Ständeratskandidaten 
Hans-Ueli Vogt (SVP) und Bastien 
Girod (Grüne) eine interessante 
Plattform, um die bäuerlichen 
Wählerinnen und Wähler zu 
überzeugen.

Moderation:
Ferdi Hodel, Geschäftsführer ZBV

Teilnehmer:
Bastien Girod, Grüne,
Hans-Ueli Vogt, SVP

Zu Beginn stellten sich die beiden 
Herren dem Publikum vor. Sie er-
wähnten die wichtigsten Stationen 
in ihrem Leben von der Ausbildung 
bis zur heutigen Position. 

Hinter jedem politischen Auftritt 
steckt eine Privatperson. So gewähr-
ten Girod und Vogt im Vorgespräch 
ebenfalls einen kleinen Einblick in 

ihre persönlichen Interessen und An-
liegen.

Ferdi Hodel stellte die erste Frage. 
Welche Affi nität haben die beiden 
Ständeratskandidaten zur Landwirt-
schaft? Bastien Girod erläuterte, dass 
er als Kind einmal Bauer werden 
wollte. Das ganze Thema Landwirt-
schaft fasziniert ihn. Während der 

Studienzeit verglich er verschiedene 
Produktionsarten (Bio, IP, konventio-
nell). Er ist Konsument von heimi-
schen Nahrungsmitteln und achtet 
auf regionales Gemüse. 

Auch für Hans-Ueli Vogt hat die 
Zürcher Landwirtschaft eine zent-
rale Bedeutung. Durch seine Familie 
ist er mit der Nähe zur Landwirt-

schaft aufgewachsen. «Ich weiss, wie 
Bauern denken. Ich weiss, wie Bau-
ern reden. Und ich weiss, was Land-
wirtschaft bedeutet», so Vogt.

Es ist keine einfache Zeit für die 
Landwirtschaft. Welcher Kernkom-
petenz soll die Zürcher Landwirt-
schaft in den Augen der Ständerats-
kandidaten nachgehen? 

Diese zweite Frage beantwortete 
Hans-Ueli Vogt mit den Worten, dass 
wir uns zu einer produzierenden 
Landwirtschaft bekennen müssen. 
In der Bundesverfassung steht der 
entsprechende Artikel. In erster Li-
nie soll die Ernährung gesichert wer-
den. Für Bastien Girod stehen die re-
gionale Nahrungsmittelversorgung 
sowie die Erhaltung des Kulturlandes 
im Vordergrund.

Eine weitere Frage für die beiden 
Herren. Wie würden sie als Ständerat 
damit umgehen, wenn die Landwirte 
die Opfer der Agrarpolitik sind? Bas-
tien Girod möchte zu diesem Punkt 
keine Stellung beziehen, denn die 
Details dazu sind ihm nicht bekannt. 
Jedoch stelle der Schutz des Kultur-
landes ein grosses Problem dar und 
auch auf dem Markt mit den immer 
weiter sinkenden Lebensmittelprei-
sen besteht dringender Handlungs-
bedarf.
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B E R ATE R ECK E

Neuerung bei der steuerlichen Behandlung von Landwirtschafts- und Bauland 
Seit dem 2. Dezember 2011 wird bei sämtli-
chen Baulandparzellen, welche nicht mehr 
dem Bäuerlichen Bodenrecht (BGBB) unter-
stehen, neben der Differenz zwischen dem 
Buchwert und den Anschaffungskosten, 
auch der Wertzuwachsgewinn (Differenz 
zwischen Anschaffungskosten und Verkehrs-
wert) mit den direkten Bundessteuern und 
den Sozialversicherungen (AHV) belastet. 
Natürlich nur beim Verkauf aus dem Ge-
schäftsvermögen oder bei der Überführung 
vom Geschäftsvermögen ins Privatvermö-
gen. Dies geschah nach einem wegweisen-
den Urteil des Bundesgerichts. Viele Zürcher 
Landwirte mussten seither viel Abgaben und 
Steuern bezahlen, wenn sie ein Bauland-
grundstück vom Betrieb abtrennten und den 
Kindern schenkten. Meist musste mit zusätz-
lichen Abgaben von rund 15 bis 25 Prozent 
des Verkehrswertes gerechnet werden.

Im März 2012 reichte Nationalrat Leo Mül-
ler eine Motion im Nationalrat ein, welche 
zum Ziel hat, die bisherige Praxis wieder her-
zustellen. Der Bundesrat lehnte das Begehren 
ab. Im September 2013 nahm der Nationalrat 

und im Dezember 2014 der Ständerat die Mo-
tion jedoch an. Danach war der Bundesrat 
aufgefordert, einen Gesetzesentwurf auszu-
arbeiten. Die Finanzministerin war aber an-
geblich nicht sehr motiviert, da durch diese 
Korrektur rund 200 Millionen Franken Steuern 
verloren gehen. Dank dem Einsatz unserer 
bäuerlichen Politiker ist der Gesetzesentwurf 
bereits am 5. Juni 2015 in die Vernehmlas-
sung gekommen. Die Vernehmlassung läuft 
bis am 25. September 2015. 

Der Gesetzesentwurf entspricht den Er-
wartungen und setzt den früheren Zustand 
mit wenigen Ausnahmen wieder her. Nachfol-
gend vier mögliche Fälle gemäss dem erläu-
ternden Bericht zur Vernehmlassungsvorlage:

Fall 1: Verkauf eines land- oder forstwirt-
schaftlichen Betriebs oder eines Teils davon, 
wovon eine Parzelle Bauland ist.

Vorgesehenes neues Recht: Es werden 
die wiedereingebrachten Abschreibungen als 
Einkommen besteuert. Der Wertzuwachsge-
winn ist beim Bund steuerfrei. Beim Kanton 
fällt hingegen die Grundstückgewinnsteuer 
an. 

Fall 2: Verkauf eines land- oder forstwirt-
schaftlichen Betriebs an einen Nachkommen. 
Eine Parzelle wurde vor der Übernahme in 
Bauzone umgezont. Nach der Übernahme 
wird die Parzelle an eine Drittperson verkauft. 

Vorgesehenes neues Recht: Führt der 
Nachkomme den Betrieb im Geschäftsvermö-
gen weiter, wird der Steueraufschub durch 
Buchwertfortführung gewährt. Bei späterem 
Verkauf der Baulandparzelle an eine Drittper-
son werden die wiedereingebrachten Ab-
schreibungen als Einkommen besteuert. Der 
Wertzuwachsgewinn ist beim Bund steuer-
frei. Beim Kanton fällt hingegen die Grund-
stückgewinnsteuer an. 

Fall 3: Betriebsaufgabe ohne Verkauf des 
Betriebes. Im Anlagevermögen des Betriebs 
befi ndet sich eine Baulandparzelle.

Wie bisher: Grundsätzlich muss das Ge-
schäftsvermögen ins Privatvermögen über-
führt werden. Es bestehen folgende Steuer-
aufschubsmöglichkeiten:

a) Wegen Verpachtung: Das Bauland bleibt 
Geschäftsvermögen. Die Besteuerung erfolgt 
erst, wenn die Verpachtung endet oder das 

Grundstück ins Privatvermögen überführt wird 
(Steuerfolgen siehe b unten) oder das Bauland 
veräussert wird (Steuerfolgen siehe Fall 2).

b) Bei Überführung ins Privatvermögen: 
Aufschub des Wertzuwachsgewinns auf Bau-
land und Besteerung der wiedereingebrach-
ten Abschreibungen. Die Besteuerung des 
Wertzuwachsgewinnes erfolgt erst bei Ver-
äusserung des Baulandes.

Fall 4: Das landwirtschaftliche Gewerbe 
wird zum Ertragswert an den direkten Nach-
kommen verkauft. Der Buchwert (Einkom-
menssteuerwert) der Liegenschaften ist hö-
her als der Ertragswert und es bestehen stille 
Reserven.

Wie bisher: Der Erwerber kann
a) die Liegenschaften auf der Grundlage 

der im Zeitpunkt der Übernahme massgeben-
den Einkommenssteuerwerte und Anlagekos-
ten weiterführen oder 

b) den Kaufpreis als den neuen Einkom-
menssteuerwert und die neuen Anlagekosten 
bilanzieren.

Natürlich muss mit allfälligen Anpassun-
gen nach der Vernehmlassung gerechnet wer-

den. Es ist vorgesehen, dass diese Gesetzes-
anpassung bereits auf den 1.1.2017 in Kraft 
treten soll. Wenn alles rund läuft, fi ndet die 
Behandlung im Erstrat in der Frühjahrssession 
2016 und im Zweitrat in der Sommersession 
2016 statt. Dieser Zeitplan ist sehr sportlich, 
ist jedoch wichtig, da eine Rückwirkung nicht 
vorgesehen ist. Das heisst, es werden voraus-
sichtlich alle Fälle bis zum 31.12.2016 voll be-
steuert. 

Wir empfehlen daher, keine Verkäufe oder 
Überführungen von Baulandgrundstücken 
vom Geschäftsvermögen ins Privatvermögen 
durchzuführen. Warten Sie wenn möglich ab, 
bis über diese Motion entschieden wurde. 

Für den Vermögenssteuerwert in der Steu-
ererklärung bleibt die landwirtschaftliche 
Nutzung nach wie vor bestimmend. Das 
heisst, ein Grundstück in der Bauzone mit ein-
deutiger landwirtschaftlicher. Nutzung kann 
weiterhin zum Ertragswert besteuert wer-
den.
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Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
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8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 50 
www.zbv.ch

Für die Bauernfamilien!
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Zahlreiche Personen warteten gespannt auf das Streit-
gespräch zwischen Hans-Ueli Vogt und Bastien Girod.

Bastien Girod (rechts) im Gespräch mit Hans-Ueli Vogt (links). 
Moderation durch Ferdi Hodel (mitte).

Generalver-
sammlung der 
Alp Farner AG

Samstag, 20. Juni 2015, 
10.30 Uhr, auf der 
Farneralp in Goldingen




